
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Bürgermeisterin  Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Verwaltungsausschuss   Technischer Ausschuss 

 OR Seifertshain  OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Vergabeausschuss

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	Verwaltungsausschuss: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: Off
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: On
	Datum der Vorlage: 
	Beschlussvorlage: Im Rahmen der § 4 Maßnahme "Erschließung Störmthaler See östlich Grunaer Bucht mit Strand, Parkplatz und für Campingplatz – Projekt 497.074" kann die Gemeinde von der LMBV bereits jetzt betroffene Projektflächen, zu aktuellen Konditionen kaufen. Zu diesen Flächen gehören auch die avisierten Flächen des späteren Inklusionscampingplatz mit ca. 70.000 m². Da ein Erwerb der Campingsplatzflächen für die Stadt Leipzig (SEB) nur über eine öffentliche Ausschreibung der LMBV gegen Höchstgebot möglich ist, kann nur die Gemeinde mit ihrem vorberechtigten Kauf über die § 4 Maßnahme, der Stadt Leipzig (SEB) die Campingplatzflächen verschaffen und zudem auch noch zu einem günstigen Kaufpreis. Die Gemeinde würde dadurch das Projekt Inklusionscampingplatz direkt unterstützen.Die Gemeinde beabsichtigt daher den Weiterverkauf der späteren Inklusionscampingplatzflächen mit ca. 70.000 m² zum Preis von ca. 448.000 € an die Stadt Leipzig (SEB), nachdem die Gemeinde die Flächen zuvor von der LMBV gekauft hat. Die dem Kaufvertrag zw. der LMBV und der Gemeinde Großpösna zugrundeliegenden Regelungen sollen dabei die Grundlage für den Vertrag zw. der Gemeinde Großpösna und der Stadt Leipzig bilden.Der Verwaltungsausschuss hat hierzu in der Sitzung vom 04.10.2021 einen Empfehlungsbeschluss getroffen.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [12]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 18.10.2021
	Beschlussnummer: GR-2021-67
	Beschlusstext: die Bürgermeisterin zu beauftragen, den Kaufvertrag mit der Stadt Leipzig über eine Fläche von ca. 70.000 m², die Teilflächen der Flurstücke 209, 210 und 1/15 jeweils zugehörig dem Grundbuch Störmthal, Gemarkung Göltzschen betreffend, zu einem Verkaufspreis von ca. 448.000 € zzgl. der durch den Kauf bei der Gemeinde angefallen Verkaufsnebenkosten aus dem KV zw. der Gemeinde und der LMBV für den Flächenanteil der 70.000 m² Campingplatzfläche, abzuschließen, nachdem die Gemeinde Großpösna zuvor die Flächen von der LMBV gekauft hat. Hierbei sollen folgende Eckpunkte vertraglich gelten: - Verkaufsfläche ca. 70.000 m² (Darstellung Kaufgegenstand als Anlage) - Verkaufspreis ca. 448.000 € (6,40 €/m²) Verkaufspreis pro m² entspricht dabei dem Kaufpreis aus dem KV mit der LMBV - Grunderwerbskosten, die bei der Gemeinde zuvor für den Flächenerwerb der 70.000 m² aus dem KV mit der LMBV angefallen sind, sollen an die Stadt Leipzig weitergegeben werden (dafür erhält Stadt Leipzig die Flächen zum EKP)- die vertraglichen Regelungen aus dem KV zw. der Gemeinde und der LMBV sollen weitestgehend im Vertrag mit der Stadt Leipzig enthalten sein, so beispielsweise die Bergschadenverzichtsklausel, die Mehrerlösklausel, die Mehr - und Minderflächenregelung, der Wiederkauf/Rückkauf, die Duldungspflichten und die Abhängigkeit von der § 4-Maßnahme- sämtliche mit dem Erwerb der Flächen entstehenden Kosten (z.B. Notarkoste, Vermessungskosten, Grundbuchkosten, oder die Grunderwerbssteuer), trägt die Stadt Leipzig- Weiterverkauf der Stadt Leipzig an Dritte soll zeitlich befristet untersagt sein (sofern rechtlich möglich), Vorkaufsrecht für die Gemeinde Großpösna im Fall der Weiterverkaufs der Stadt Leipzig Es ist sicherzustellen, dass der Verkauf der Fläche an die Stadt Leipzig in engem zeitlichem Zusammenhang mit dem Kauf von der LMBV steht, um den Zwischenfinanzierungszeitraum möglichst kurz zu halten.
	Herr/Frau: [Herr Kühn]
	NEIN-Stimmen: [2]
	JA-Stimmen: [10]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum Teilflächenverkauf von ca. 70.000 m², die Flurstücke 209, 210 und 1/15 jeweils Grundbuch Störmthal, Gemarkung Göltzschen, betreffend
	Verfasser: [Stabsstelle]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Maßnahme: 


